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Dritte Berichtigung der Prüfungs- und Studien-
ordnung für das Masterstudium (MPO Fw.) an der
Universität Bielefeld vom 31. März 2009

§ 11 Abs. 4 muss lauten:
Der Ausschuss setzt sich aus zwei oder drei Mitglie-
dern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, einem Mitglied aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
einem Mitglied aus der Gruppe der Studierenden und
einem Mitglied aus der Gruppe der weiteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Der Aus-
schuss wählt einen Vorsitz und eine Stellvertretung
aus der Mitte der prüfungsberechtigten Mitglieder.
Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Stu-
dierenden beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen
Mitglieder zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

§ 11 Abs. 5 muss lauten:
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens
drei Mitglieder anwesend sind, darunter die oder der
Vorsitzende oder die stellvertretende Person sowie
insgesamt zwei prüfungsberechtigte Mitglieder. Er
beschließt mit einfacher Mehrheit. Die Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer verfügen jeweils über zwei Stimmen, die übrigen
Mitglieder über eine Stimme. Bei Stimmgleichheit
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.


